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Vollmacht

Hiermit bevollmächtigen wir Herrn Hendrik Grosse-Leferl zur Vertretung des Deutschen

Fußball-Bundes bei der Abgabe von Erklärungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der

Richtiinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten.

Die Vollmacht erfasst insbesondere die Erteilung, Reduzierung, Aussetzung und Aufhebung

von örtlichen und überörtlichen (bundesweiten) Stadionverboten gemäß den genannten

Richtlinien im Namen des Deutschen Fußball-Bundes, der teilnehmenden Verbände, der

Vereine und Kapitalgesellschaften (,,Tochtergesellschaften") sowie ggf. sonstiger Haus-

rechtsinhaber.

Herr Hendrik Grosse-Lefert ist auf Grund der vorliegenden Vollmacht zur Einzelvertretung

berechtigt.

Frankfurt am Main, Juli 2022
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Deutsche Fußball-Bund e.V., Kennedyallee 274, 60528 Frankfurt am Main
im Folgenden ,,DFB" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrualtung des DFB
eingerichtete Zéntralstelle.

Der DFB ist aufgrund abgeschlossener Mietverträge mit dem jeweils Berechtigten, bei
den von ihm veranstalteten Bundesspielen lnhaber des Hausrechts in den gemieteten
Stadien.

Der DFB ist damit einverstanden, dass der DFL e.V. sowie die jeweiligen Vereine und
Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und der 4. Spielklas-
senebene auf der Grundlage der Stadionverbotsrichtlinien ein auch für seine jeweilige
Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames Stadionverbot aussprechen und/oder
reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die erforderlichen Vollmachten werden
hiermit erteilt. Der DFB wird dies dem DFL e.V. sowie den betreffenden Vereinen und
Gesellschaften mitteilen.

Der DFB verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien festgeleg-
ten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot auszuspre-
chen.

Der DFB wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbotsrichtlinien
erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und die betroffe-
nen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Der DFB wird die sich aus internationalen Vereinbarungen und aus den verbindlichen
Weisungen der UEFA oder der FIFA ergebenden Maßnahmen zur Einführung und zur
Durchsetzung europaweit geltender Stadionverbote unterstützen; er wird unter Beach-
tung der geltenden Gesetze - insbesondere der jeweils geltenden datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen - ausländischen Verbänden / Behörden auf Verlangen Unterlagen
über hier erlassene, bundesweit wirksame Verbote übermitteln und auch im Vorfeld in-
ternationaler Spiele lnformationen über im Ausland bestehende Stadionverbote zur
Prüfung der Frage, ob eine Übernahme in Betracht kommt, einholen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Frankfurt am
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